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Sachgebiet 

Fachbereich B1 - Finanzen, Controlling, 
Kreiskasse 

Sachbearbeiter 

Herr Wieland 

Aktenzeichen 

B1-0916.02 

Beratung Datum Behandlung 

Kreisausschuss 12.05.2025 öffentlich   
 

Betreff 

Atemschutzzentrum Goldbach; Änderung der Gebühren/Entgeltordnung 
 
Anlagen: 

240415_VeränderungEntgeltordnung 

 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis betreibt seit dem Jahr 2013 das Atemschutzzentrum in Goldbach.  
 
Nachdem die Aufwendungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, empfehlen die 
Kreisbrandinspektion und die Kämmerei die Überprüfung der derzeit gültigen Gebührenordnung 
vom 01.07.2023 und haben einen entsprechenden Änderungsvorschlag ausgearbeitet. 
 
Gründe für den gestiegenen Aufwand sind zum einen die Tarifabschlüsse mit Gehaltssteigerungen 
von rund 10 % die uns weiterbelastet werden, sowie gestiegene Sachkosten wie z.B. Nebenkosten, 
Energie etc. Die Unterdeckung, sprich die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen im Bereich 
des Atemschutzzentrums betragen inzwischen über 280.000 €. Dieser Fehlbetrag wird über die 
Kreisumlage finanziert. 
 
Die Kreisbrandinspektion regt an, nicht nur die Dienstleistungen, sondern auch die Preise der Fort-
bildungen (Seminare, Streckendurchgänge, Nutzungen des Übungshofes, sowie Fortbildungen zu 
speziellen Themen) anzuheben. Da die Fortbildungen größtenteils schon geplant sind, soll diese 
Erhöhung erst zum 01.01.2026 greifen. Die Erhöhung der Dienstleistungen hingegen sollte bereits 
zum 01.07.2025 umgesetzt werden. 
 
Feuerwehren außerhalb des Landkreises oder private Firmen zahlen das Atemschutzzentrum nicht 
über die Kreisumlage mit. Deshalb sollen sie nahezu kostendeckend für ihre Leistungen zahlen. Die 
entsprechenden Gebührenerhöhungen wurden annähernd im gleichen prozentualen Verhältnis für 
Landkreisfeuerwehren und für Fremdfeuerwehren vorgesehen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die beigefügte Gebührenordnung. 

 
 
 
 
 

Dr. Alexander Legler Florian Stein Johannes Wieland 
Landrat Kreiskämmerer Leitung Fachbereich B1 
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